
 

Standort Kirchberg 
Edith-Stein-Str.4, 66440 Blieskastel 
Tel: 06842 3566, Fax: 06842 538812 

Standort Schlossberg 
Am Schloss 9, 66440 Blieskastel 

Tel: 06842 4438, Fax: 06842 538363 

E-Mail: kirchberg@gs-blieskastel.de   Website: http://www.grundschule-blieskastel.de  
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Liebe Eltern,  

aufgrund aktueller Informationen muss ich mich so kurz vor dem Wochenende nochmals an Sie 
wenden. Wie wir heute von Seiten des Bildungsministeriums erfahren haben, wird nun die Teilnahme 
an den Antigen-Schnelltests ab dem 26.04.2021 auch an Grundschulen verpflichtend. 

Ausführliche Informationen dazu lesen Sie bitte in dem Informationsschreiben des Ministeriums 
nach, das Sie ergänzend zu diesem Schreiben erhalten. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen die wichtigsten Informationen dar: 

Getestet wird 2x pro Woche an den bisherigen Testtagen. Die Tests werden an der Grundschule 
weiterhin durch Ärzt*innen durchgeführt (keine Selbsttests). Aktuell werden die noch an der Schule 
vorhandenen Schnelltests der Firma Lyher aufgebraucht (Rachentest). In ca. 1-2 Wochen kommen 
die Antigen Schnelltest „NanoRepro“ der Firma Viromed zum Einsatz: 

NanoRepro Antigen Schnelltest (Viromed) 

 Sonderzulassung des BfArM Nr. 5640-S-096/21 
 zugelassen für den vorderen Nasenbereich 
 evaluiert nach den Richtlinien des RKIs/Paul-Ehrlich-Institut 
 schmerzfrei und sehr sicher 
 in wenigen Minuten Sicherheit 
 detektiert auch Mutationen 

 
Bei diesem Test wird die Probe dem vorderen Nasenbereich entnommen. Dieser, auch „Popeltest“ 
genannte Abstrich, ist sehr schonend für die Kinder. Die Lehrkräfte unserer Schule testen sich bereits 
seit einer Woche mit diesem Test. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass diese Tests leicht 
durchzuführen sind und lediglich in der Nase etwas kitzeln.   
 
Testpflicht 
An den beiden wöchentlichen Schnelltests müssen alle Schülerinnen und Schüler verbindlich 
teilnehmen. Die Tests sind Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sowie am 
Pädagogischen Angebot, der Nachmittagsbetreuung und an der Ferienbetreuung.  
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Wenn Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes an den Testungen in der Schule nicht einverstanden sind, 
können Sie Ihr Kind schriftlich und formlos vom Präsenzunterricht abmelden. Ihr Kind ist auch bei 
Nicht-Teilnahme am Präsenzunterricht weiterhin schulpflichtig und wird dann im „Lernen von 
Zuhause“ unterrichtet. Für Leistungsnachweise, die in schulischer Präsenz zu erbringen sind, muss Ihr 
Kind in die Schule kommen. 

Einverständniserklärung 

Sollten Sie noch keine Einverständniserklärung für die Schnelltests an unserer Schule abgegeben 
haben, geben Sie bitte das beigefügte Formular ausgefüllt und unterschrieben in der Schule ab. Das 
Einverständnis zu den verpflichtenden Schnelltests oder die Abmeldung vom Präsenzunterricht muss 
der Schule bis spätestens Freitag, 30.04.2021 vorliegen. 
 

Wir hoffen, durch die Schnelltests weiterhin einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu 
leisten und unsere Schule so sicher wie möglich durch die Pandemie führen zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

________________________ 
Iris Düpre, Rektorin 

 

  

 


